
 
 
 
 
 
Informationen zu Vollmachten und Weisungen 
 
Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter de r Gesellschaft 
 
Als besonderen Service bietet die Gesellschaft wie schon in den Vorjahren ihren Stammaktionären an, 
von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Sollen die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der Stammaktionär diesen in jedem Fall 
Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. 
 
Ohne Weisung ist die Vollmacht ungültig und das Stimmrecht wird nicht ausgeübt.  
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder dem Stellen 
von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Die Stimmrechtsvertreter nehmen ausschließlich 
Weisungen zu den bekannt gemachten Beschlussvorschlägen entgegen, im Übrigen werden sie sich 
der Stimme enthalten. Diejenigen Stammaktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, können diese in Textform erteilen. Dafür kann 
das Formular verwendet werden, das den Stammaktionären zusammen mit der Eintrittskarte 
zugesandt wird.  
 
Um die rechtzeitige Zusendung der Eintrittskarte zu ermöglichen, sollte die Bestellung möglichst 
frühzeitig bei der Depotbank eingehen. 
 
Im Falle der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung sind Vollmacht und Weisungen in Textform bis zum 
Ablauf (24:00 Uhr) des 7. Mai 2018 (Zugang) an die nachfolgend genannte Anschrift zu übermitteln: 
 
FUCHS PETROLUB SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
 
Telefax: +49 89 30903-74675 
E-Mail: fuchspetrolub-hv2018@computershare.de 
 
Auch nach Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
angemeldete Stammaktionäre persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Die persönliche 
Anmeldung durch den Stammaktionär oder einen von ihm bevollmächtigten Dritten am 8. Mai 2018 an 
der Zugangskontrolle zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen. 
 
Auf die Möglichkeit der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
während der Hauptversammlung wird hingewiesen. 
 


